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Index

L72005 Beschaffung Vergabe Salzburg

97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

BVergG 2006 §13

BVergG 2006 §25 Abs7

LVergKG Slbg 2007 §32 Abs1

1. BVergG 2006 § 13 gültig von 01.01.2008 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 13 gültig von 01.02.2006 bis 31.12.2007

1. BVergG 2006 § 25 gültig von 01.04.2012 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 25 gültig von 01.02.2006 bis 31.03.2012

Beachte

Besprechung in:

Besprechung in: RPA 1/2024, S. 14-17;

Rechtssatz

Eine Option ist als Bestandteil des Auftrags anzusehen und unterliegt als solcher der Nachprüfung (vgl. VwGH

26.4.2007, 2005/04/0189, 0190). Es schadet auch nicht, wenn es allein im Willen des Auftraggebers liegt, ob dieser von

der Option Gebrauch macht, zumal hier Verfahrensgegenstand der Abschluss einer Rahmenvereinbarung ist, bei der

nach der DeDnition des § 25 Abs. 7 BVergG 2006 ohnehin insgesamt keine AbnahmeverpEichtung des Auftraggebers

besteht (vgl. dazu auch VwGH 16.3.2016, Ro 2014/04/0070).Eine Option ist als Bestandteil des Auftrags anzusehen und

unterliegt als solcher der Nachprüfung vergleiche VwGH 26.4.2007, 2005/04/0189, 0190). Es schadet auch nicht, wenn

es allein im Willen des Auftraggebers liegt, ob dieser von der Option Gebrauch macht, zumal hier

Verfahrensgegenstand der Abschluss einer Rahmenvereinbarung ist, bei der nach der DeDnition des Paragraph 25,

Absatz 7, BVergG 2006 ohnehin insgesamt keine AbnahmeverpEichtung des Auftraggebers besteht vergleiche dazu

auch VwGH 16.3.2016, Ro 2014/04/0070).
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